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Amtlicher Theil.
A. Bekanntmachungen des königlichen Landratbs.

Nr. 456. Oels,. den 28. Oktober 1902.

Betrifst die Einkommensteuer-Veranlagung für s
das Steuerjahr 1903.

Nachdem die Personenstandsaufnahme beendet und deren
Ergebniß in das Personenverzeichniß (Mnster III.) ein-
getragen ist, hat die Aufstellung der Staatssteuerliste
(Muster A.)‚ der Staatssteuerliste (Muster V.) und der Ge-
meindesteuerliste sofort zu erfolgen.

Bei Anfertigung dieser Listen ist folgendes zu beachten:
I. StaatsfteuerIifte.

Dieselbe ist seitens der Guts- und Gemeinde-Vorsteher
nur in denjenigen Spalten auszufüllen , welche auf die Ein-
kommensteuer Bezug haben, dagegen bleiben die auf die
Ergänzungsstener bezüglichen Spalten, insbesondere die
Spalten 6b.‚ 10, 13, 15 b.‚ 17, 19*, 22, 27b.‚ 28-—32, 33 b.‚
34——37 unausgefüllt.

Behufs Vorbereitung der Staatssteuerliste sind zunächst
die Einkommensverhältnisse der einzelnen Steuerpflichtigen
sorgfältig zu ermitteln. Die Besteuerungsmerkmale in der
vorjährigen Staatssteuerliste werden zwar bei der bevor-
stehenden Veranlagung einen schätzbaren Anhalt gewähren,
dürfen jedoch keineswegs ohne eingehende Prüfung in die
neue Staatssteuerliste übernommen werden. Die Einrückung
der einzelnen Beträge des Einkommens muß vielmehr nach
gewissenhafter Schätzung des Gemeinde- bezw. Gutsvorstehers
unter sorgfältiger Beachtung der obwaltenden besonderen
Verhältnisse erfolgen. Als Einkommen gelten nach § 7 des
Einkommensteuergesetzes die gesammten Jahreseinkünfte des

teuerpflichtigen in Geld und Geldwert aus:
1. Kapitalvermögen, insbesondere ’ insen, Renten und

geldwerthe Vortheile aus Kapitalforderungen jeder Art
(§- 12 des Gesetzes bezw. Artikel 8 und 9 der Aus-
führungssAnweifung).

2. Grundvermögem umfassend die Erträge sämmtlichen
Grundbesitzes, welcher dem Steuerpflichtigen eigenthümlich
ehört oder aus dem ihm in Folge von Berechtigungen

irgend welcher Art ein Einkommen zufließt. (ä 13
des Gesetzes bezw. Artikel 10— 16 der Ausführungs-
Anweisung)a
Das kommen aus Grundvermögen ist stets ein-

schließlich des Miethswerths der Wohnung im eigenen
Pause oder der dem Eensiten zustehenden freien Wohnung,
owie einschließlich des Werthes der im Haushalte ver-

 

 

 

brauchten Erzeugnisse der eigenen Wirthschaft zum An-
satz zu bringen.

3. Handel und Gewerbe, umfassend den Gewinn aus
gewerblichen oder Handelsunternehmungen jeder Art,
einschließlich des Werthes der im Haushalte verbrauchten
Erzeugnisse des eigenen Gewerbebetriebes. (§ 14
des Gesetzes bezw. Artikel 17-20 der Ausführungs-
Anweisung)

Als Einkommen aus Grundvermögen, sowie aus
Handel und Gewerbe sind die Nettoeinnahmen anzu-
setzen, also der Gefammtertrag, vermindert um

a. die Bewirthschaftungs- bezw. Betriebs- oder Ge-
schäftskosten ;

b. die regelmäßigen jährlichen Absetzungen (für Ab-
nutzung von Gebäuden, Maschinen u. s. w.).

Die Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer darf
nicht in Abzug gebracht werden.

4. Gewinnbringender Beschäftigung und aus Rechten
auf periodische Hebungen, umfassend insbesondere den
Verdienst der Arbeiter, Dienstboten und Gewerbegehilfen,
die Besoldung der Militärpersonen und Beamten jeder
Art, ferner den Gewinn aus künstlerischer, wissenschaft-
licher, unterrichtender oder erziehender T ätigkeit, sowie
Pensionen, Wittwen- und Waisengelder, ltentheile und
sonstige fortlaufende Einnahmen. (g 15 des Gesetzes
bezw. Artikel 21——23 der Ausführungs-Anweisung.)

Pensionserhöhungen, Verstümmelungszulagen, sowie
die mit Kriegsdekorationen verbundenen Ehrenzulagen sind
zur Anrechnung nicht geeignet.

Die feststehenden Einnahmen (Löhne, Besoldungen,
welche nach Tages-, Wochen-, Monats-, Jahressä en be-
dungen sind, die in bestimmter Höhe zugesicherten insen)
Kind nach ihrem zur Zeit der Veranlagung bekannten Betrage

r dasjenige Steuerjahr zu berechnen, für welches die Ver-
anlagung erfolgt. Ihrem Betrage nach unbestimmte oder
schwankende Einnahmen, wie Dividenden von Aktien, Erträge
aus dem Betriebe von Landwirthschaft, Handel oder Gewerbe,
Einnahmen aus Tantiemen, Gebühren u. s. w. sind nach dem
Durch chnitt der 3 der Veranlagung unmittelbar voran-
gegangenen Wirthschaftsjahre zu berechnen; wenn aber diese
innahmen noch n cht so lange bestehen, so sind sie nach

dem Durchschnitte des Zeitraumes ihres Bestehens, nöthigen-
fallgriäiach dem muthmaßlichen Jahresertrage in Ansatz
zu gen.
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Die von dem Einkommen in Ubrechnung zu
bringenden zulässigen Abzüge

bestehen nach § 9 des Einkommensteuergesetzes in:
a. den Schuldenzinsen und den zu entrichtenden Renten.

Nur diejenigen Schuldenzinsen dürfen berücksichtigt
werden, deren Bestehen keinem Zweifel unterliegt. Um
in dieser Hinsicht die erforderlichen Unterlagen für die
Voreinschätzung derjenigen Steuerpslichtigen zu beschaffen,
welchen eine Steuer-Erklärung nicht obliegt, kann der
Gemeinde-(Guts-)Vorsteher dieselben aufsordern, binnen
einer angemessenen Frist die Schuldenzinsen, sowie die
nachstehend unter b., c. und d. ausgeführten Lasten,
Kassenbeiträge und Lebensversicherungsprämien, deren
Abzug sie beanspruchen, anzumelden und nöthigenfalls
die Verpflichtung zur Entrichtung derselben durch Vor-
legung der Beläge (Zins-, Beitrags-, ,Prämien-
Quittungen, Policen u. f. w.) nachzuweisen;

b. den auf besonderen Rechtstiteln beruhenden dauernden
Lasten, Altentheile (Auszüge, Name, Stand, Alter und
Wohnort des Auszugsempsängers sind anzugeben);

c. den von den Steuerpflichtigen für die eigene Person
gesetz- oder vertragsmäßig zu entrichtenden Beiträgen zu
Kranken-, Unfall-, Alters-s und Invaliden-Versicherungs-,
Witwen-, Waisen- und SBenfinni‘sfaffen;

d. den Versicherungsprämien, welche für Versicherung des
Steuerpflichtigen, nicht auch seiner Angehörigen auf den
Todes- oder Lebensfall gezahlt werden, soweit dieselben
den Betrag von 600 M. jährlich nicht übersteigen.

Jn die Staatssteuerliste werden aus dem Personen-
verzeichnifse alle diejenigen Personen übertragen,

a. welche bereits im Vorjahre mit einem Einkommen von
mehr als 9U0 Mark zrr Steuer veranlagt waren ;

b. welchen nach den stattgehabten Ermittelungen und dem
pflichtmäßigen Ermessen des Gemeinde- (Guts-) Vor-
stehers ein steuerpflichtiges Gesammteinkommen von mehr
als 900 Mark oder ein steuerbares Vermögen von mehr
als 6000 Mark beizumessen ist.

Jm Falle die Voraussetzungen zu a. und b. zu-
treffen, dars die Aufnahme in die Staatssteuerliste nicht
deshalb unterbleiben, weil von dem Einkommen ein Abzug
gemäß § 18 des Einkommensteuergesetzes —- wegen eines
oder mehrerer Familienmitglieder unter 14 Jahren zu machen,
oder weil die Freistellung gemäß § 19 des Einkommensteuer-
Gesetzes —- wegen besonderer, die Leistungsfähigkeit der
Steuerpslichtigen wesentlich beeinträchtigender wirthschaftlicher
Verhältnisse —- zulässig, oder weil die Freilassung von der
Ergänzungssteuer auf Grund des § 17, 2 und 3 des Er-
gänzungssteuersGesetzes begründet ist. Ob einer dieser Fälle
vorliegt und zu berücksichtigen ist, hat nicht der Gemeinde-
(Guts-) Vorsteher, sondern die Voreinschätzungs- bezw. Ver-
anla ungsiCommission zu beurtheilen; der Gemeinde- (Guts-)
Vor teher muß sich auf einen entsprechenden Hinweis auf den
Ermäßigungsgrund in Spalte 38 beschränken.

Zur Beurtheilung der Frage, welche nicht einkommen-
steuerpflichtigen Censiten unter Beobachtung der vorstehenden
Gesichtspunkte wegen eines Gesammtvermögens von mehr
als 6000 Mark in die Staatssteuerliste aufzunehmen sind,
ist eine genauere Kenntniß der auf die Vermögensberechnung
bezüglichen Bestimmungen unerläßlich. Jch verweise deshalb
auf die §§ 6 bis 16 des ErgänzungssteuersGesetzes vom
14. Juli 1893 (Ges.-Samml S. 134 unb die Artikel 4 bis
13 der Aussührungs-Anweisung vom 3. April 1894 (Reg.-
Amtsblatt Nr. 27, Beilage S. 118 bis 151), mit deren
Jnhalte sich die Guts- und Gemeindevorsteher baldiåst ver-
traut machen wollen. Von der Aufnahme in »die taats-

 

 

fteuerliite bleiben diejenigen Personen ausgeschlossen, welches
obwohl sie Einwohner des Ortes und deshalb in das Per-
sonenverzeichniß auszunehmen sind, gesetzlich weder der Ein-
kommensteuer noch der Ergänzungssteuer unterliegen, weil sie

1. Angehörige des deutschen Reiches sind und außerhalb
Preußens, aber innerhalb des deutschen Reiches oder
in einem deutschen Schutzgebiete ihren dienstlichen Wohn-
sitz oder in ihrem außerpreußischen Heimathsstaate einen
zweiten Wohnsitz haben, oder weil sie

2. Ausländer sind und sich in Preußen weder des Er-
werbes wegen noch länger als ein Jahr aushalten und
auch einen Wohnsitz in Preußen noch nicht begründe
haben, oder weil sie

3. zu den in den §§ 3 des Einkommensteuer- und des
Ergänzungssteuergesetzes als steuerfrei bezeichneten Per-
sonen gehören.

Jn Ansehung der zu I bis 3 gedachten Personen
wird die Spalte 8 des Personenverzeichnisses durch Ein-
tragung der Zahl der zur Haushaltung gehörigen Personen
(einschließlich Des Haushaltungsvorstandes) ausgefüllt und in
Spalte 13 der Grund der Steuersreiheit kurz erläutert.

Hierbei ist jedoch stets zu prüfen, ob den vorbezeichneten
Personen Einkommen aus der preußischen Staatskasse (Be-
soldung, Pension, Wartegeld), aus preußischem Grundbesitz,
aus preußischen Gewerbe- oder Handels-Anlagen oder sonstigen
gewerblichen Betriebsstätten zufließt. Jst dies der Fall, so
sind die betreffenden Personen ebenfalls in die Staatssteuer
liste zu übertragen. -

Die einzelnen Steuerpflichtigen werden in die Staats-
steuerliste unter Einhaltung der in dem Personenverzeichniß
beobachteten Reihenfolge aufgenommen. Die Spalten 1a.
und b. der Staatssteuerliste bleiben vorläufig unausgefüllt.
Die Spalten 3 bis 5 sind in Uebereinstimmung mit den
Spalten 4 bis 6 des Personenverzeichnisses auszufüllen.

Diejenigen Steuerpflichtigen, welche Mitglieder der
Voreinschätzungs- und Veranlagungs-Commission sind, werden
als solche bei ihrem Namen (Spalte 2) verzeichnet. Die
auf die Gemeinde-(Guts-)Vorsteher bezüglichen Eintragungen
in die Staatssteuerliste sind durch die Vorsitzenden der Vor-
einschätzungs-Commission und, soweit es sich um diese selbst
handelt, durch deren Stellvertreter zu bewirken. Zu diesem
Zwecke sind die Staatssteuerlisten, sobald die aus die übrigen
steuerpflichtigeu Personen des Gemeinde-(Guts-)Bezirks
bezüglichen Eintragungen vorgenommen sind, mit den er-
forderlichen Unterlagen (Personenverzeichniß, Hausliste u. f. w.)
den betreffenden Vorsitzenden resp. Stellvertretern ein-
zuhändigen. Die auf die Einkommensteuer bezüglichen An-
gaben sind auch hinstchtlich derjenigen Personen zu machen,
welche ein Einkommen von mehr als 3000 Mark haben.
Besondere Sorgfalt ist auch der Ermittelung der bebauten
Flächen, des Grundsteuer-Reinertrages, des Gebäudesteuer-
Nutzungswerthes, des Pachtzinses und der Viehbestände
zuzuwenden.

Für die sämmtlichen in die Staatssteuerliste über-
tragenen Personen ist der Betrag des ermittelten Jahres-
Einkommens in Spalte 23 unter gleichzeitiger Ausfüllung
der Spalten 6a., 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15a., 16, 18, 19 I.,
20, 21 zu vermerken, auch in der Spalte 26 der zuletzt
entrichtete Einkommensteuersatz einzutragen. Daraus find
die Personenverzeichnisse durch Aussüllung der Spalten
7 bis 12 a zu vervollständigen, seitenweise aufzurechnen
und die einzelnen Seitensummen in Wiederholungen
zusammenzustellen.
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II. Staatssteuerrolle.
Auf Grund der Staatssteuerliste bereitet der Gemeinde-

(Guts-)Vorsteher die zur demnächstigen Benutzung für die
Gemeinde (den Gutsbezirk) bestimmte Staatssteuerrolle in
einfacher Ausfertigung nach dem Muster V. durch Aus-
füllung der Spalten 1 und 3 vor.

III. Gemeindesteuerliste.
Sollen in Gemeinden, in welchen die Gemeinde- oder

Kirchen-, Schul- u. s. w. Abgaben nach dem Maßstabe
der Einkommensteuer aufzubringen sind, Personen mit einem
Einkommen von nicht mehr als 900 M. hierzu heran-
gezogen werden, so ist nach den §§ 74, 75 des Gesetzes auf
Grund des Personen-Berzeichnisses (Muster III.) eine be-
sondere Gemeindesteuerlifte aufzustellen. Der Gemeinde-
Vorsteher hat dieselbe in den Spalten 1—18 und 21
auszufüllen.

Die Gemeindesteuerliste ist entbehrlich für Gutsbezirke,
in denen der Gutsherr allein —- ohne Coneurrenz der
Bewohner des Gutsbezirks —- sämmtliche öffentlichrechtlicheu
Verbandslasten, insbesondere auch Kreis-, Armen-, Schul-
und Kirchlasten trägt.

IV. Cifte der Personen, von denen eine Steuer-
Erklärung zu erfordern sein wird.

Die Gemeinde- und Gutsvorstände haben ein Ver-
zeichniß derjenigen Steuerpflichtigen , von welchen nach
ihrem Ermessen zum Zwecke der bevorstehenden Veraulagung
eine Steuererklärung zu erfordern ist, obwohl dieselben bis-
her mit einem Einkommen von weniger als 3000 Mark
veranlagt waren, unter Begründung ihres Vorschlages mir
bis zum 15. November cr. einzureichen. Jn dieses Ver-
zeichniß werden auch alle diejenigen Personen auszunehmen
ein, von denen anzunehmen ist, daß sie Kapitalvermögen
besitzen, ohne daß dessen Vorhandensein oder Betrag von
dem Gemeinde-(Guts-)Vorsteher nachgewiesen werden kann,
sowie .. diejenigen Handel- und Gewerbetreibenden , deren
Geschdstsgewinn sich mit Sicherheit nicht ermitteln läßt.

Zur Erledigung der Vorbereitungsgeschäfte für die
Beranlagnng haben die Gemeinde-(Guts-)Vorsteher die Zeit
vom 3. bis 17. November er. zur Verfügung.

Das gesammte Material, also
1. Persgnenverzeichniß nebst Hauslisten, 2. Staatssteuer-
liste, 3. Staatssteuerrolle, 4. Gemeindesteuerliste, 5.etwaige
anderweitige Unterlagen für die Beurtheiluug der Steuer-
verhaltuisse, wie z. B. über Schuldenzinsen u. s. w. und

. zwar geheftet
ist am 19. November an den Vorsitzenden der Bor-
einschatzungs-Commission (nicht etwa an mich) einzusenden,
so daß es spätestens

. . am 20. November d. Js.
sich in dessen Händen befindet.

Ausgeschlosfen ist selbstverständlich der Fall, wo der
Gemeinde-(Guts-)Vorfteher selbst Vorsitzender der Vor-
einschatzungssCommi "an ist.

Eine Ueberschre Zug des obigen Termines ist auf keinen
Fall gestattet und wurde den gesammten Gang des Veran-
lagungsgeschüfts aufhalten.

Die Vorsitzenden der VoreinschätzungsiCommissionen
werden angewiesen werden, mir von jedem Falle der nicht
pünktlichen Jnnehaltung des obigen Termins sofort Anzeige
zu erstatten.

Die vorgeschriebenen Formulare müssen von den Ge-
meinden und Gutsbezirken selbst beschafft werden. Zur Ver-
meidung von Unzuträglichkeiten, welche durch Druckfehler
oder Verschiedenheiten in Jormat oder Druckart entstehen
konnten, habe ich vorschriftsmäßige Formulare durch die

 

  
    

 

  

hiesige Buchdruckerei von A. Ludwig anfertigen lassen
Die Magisträte, Gemeinde-(Guts-)Vorsteher ersuche ich, nur
von diesen Formularen Gebrauch zu machen.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-VeranlagungssCommission.

Nr. 457. Ocls, den 28. Oktober 1902.

Betrifft die Einkommensteuer-Veranlagung für
das Steuerjahr 1903.

Den Herren Guts- und Gemeinde-Vorstehern werden in
den nächsten Tagen die Staatssteuerlisten für das laufende
Steuerjahr 1902 behufs Benutzung bei der bevorstehenden
Einkommensteuer - Veraulagung für das Steuerjahr 1903
zu ehen. Diese Listen sind sorgfältig aufzubewahren und
s. .mit dem Veranlagungs-Material für das Steuerjahr 1903
sdenii Vorsitzenden der Boreinschätzungs-Eommission zu über-
en en.

Ferner ordne ich, wie in den Vorfahren, hiermit an,
daß die Staatssteuerlisten, sowohl diejenigen für das laufende
Steuerjahr als auch die für das Steuerjahr 1903 auf-
zustellenden, beim Versenden an die Vorsitzenden der Vor-
einschätzuugssCommissionen nicht zusammenzufalten, sondern
zusammenznrollen find.

Der Vorsitzende der
Einkommensteuer-Veranlagungs-Commission.

Oels, den 21. Oktober 1902.

Betrifft Viehmarkt in Oels.
Zu dem am Dienstag, den 1.1. November cr., in Oels

stattfindenden Viehmarkte dürfen Rinder, Schweine, Schafe
undd Ziegen nur aus seuchenfreien Ortschaften aufgetrieben
wer en.

Nr. 459. Breslau, den 18. Oktober 1902.
Gemäß Ziffer 66 Absatz 1 der Vorschriften über den

Nr. 458.

, Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen, sowie über den
Geschäftsbetrieb der Versteigerer vom 10. Juli 1902(Souder-
beilage zu Stück 33 des Amtsblatts für 1902) ist nach
Anhörung betheiligter Gewerbetreibender über die Gebühren
der beeidigten und öffentlich angestellten Versteigerer für die
Vornahme der in den Abschnitten II. bis V. dieser Vorschriften
bezeichneten Versteigerungen nachstehende Taxe erlassen
worden.

§ i.
Der Versteigerer erhält für die vollständige Besorgung

einer jeden einzelnen Bersteigerung vom Empfan e des Auf-
trags an gerechnet bis zur erfolgten vollständigen blieferung
des Auktionserlöses

a. bei freiwilligen Versteigerungen beweglicher Sachen für
Rechnung des Auftraggebers (Nr. II., Ziffer 18 bis
38 der orschriften vom 10. Juli 1902)

b. bei Pfandverkäusen durch öffentlich angestellte Ver-
steigerer (Nr. IV. Zi er 42 bis 57 der Vorschriften) und

c. bei sonstigen von ö entlich angestellten Versteigerern
vorzunehmenden Versteigerungen die Kraft gesetzlicher
Ermächtigung für Rechnung eines Anderen erfolgen
(Nr. V. Ziffer 58 bis 60 der Vorschriften) von dem
Betrage des erzielten Erlöses bis zu 50 Mark fünf
vom Hundert,

von dem Betrage über 50 Mark bis 100 Mark vier
vom Hundert, von dem Betrage über 100 Mark bis
800 Mark drei vom Hundert, von dem Betrage über
300 Mark bis 1000 Mark zwei vom Hundert,
von dem Betrage über 1000 Mark bis 5000 Mark



eineinbaIb vom Hundert, soweit es sich jedoch um die
Versteigerung verfallener Pfänder der gewerbsmäßigen
Pfandleiher (Pfandleihämter) handelt, nur eins vom
Hundert, und
von dem Betrage über 5000 Mark eins vom Hundert —
jkedoch nicht unter zwei Mark

d. für öffentliche Verpachtungen an den Meistbietenden
(Nr. Ill., Ziffer 39 bis 41 der Vorschriften) von dem
Erlös fünf vom Hundert.

§ 2.
Auslagen für etwaige öffentliche Bekanntmachungen und

Seitens der Auftraggeber verlangte Abschätzungen der zur
Versteigerung bestimmten Sachen (Ziffer 11, 18, 35 unb 59
der Vorschriften und § 12 des Gesetzes vom 17. März 1881,
betreffend das Pfandleihgewerbe -—— Gesetz-Sammlung Seite
265), die Stempelgebühren, für Transportkosten und für
Porto find dem Versteigerer außerdem zu erstatten.

Die Abschätzungskosten dürfen die für gerichtliche Ab-
schätzungen bestehenden Sätze nicht übersteigen.

Für Abschriften sind dem Verfteigerer für die Seite
Schreibwerk zehn Pfennig zu vergüten.

§ 3.
An Lagergeld können von dem Versteigerer neben den

sonstigen Gebühren erhoben werden-
für die ersten neun Tage

bei einem Objekt von 1 bis 50 Mark pro Stück und Tag
10 Pfennige

bei einem Objekt über 50 bis 100 Mark pro Stück und
Tag 15 Pfennige,

100 bis 300 Mark pro Stück und
Tag 20 Pfennige,

300 bis 1000 Mark pro Stück und
Tag 25 Pfennige

und für ’ede weiteren Tausend Mark oder angefangene
Tausend ark weitere 10 Pfennig pro Stück und Tag ——-

für weitere Tage:
bei einem Objekt von 1 bis 100 Mark pro Stück und

Tag 5 Pfennige,
über 100 bis 300 Mark pro Stück nnd

Tag 10 Pfennige,
300 bis 1000 Mark pro Stück

und Tag 15 Pfennige
und für jede weitere 1000 Mark oder angefangene 1000
Mark weitere 10 Pfennige pro Stück und Tag.

§ 4.
Für Reisen, die der Versteigerer unternehmen muß,

sind ihm in jeder einzelnen Versteigernngsangelegenheit von
dem Auftraggeber, wenn die Entfernung von der Ortsgrenze
des Wohnsitzes des Versteigerers 2 km oder mehr beträgt,
an Reisekvsten für das km Eisenbahn oder Dampffchiff 10
Pfennige und für das km Landweg 40 Pfennige zu ver-
güten, ohne Rücksicht darauf, ob er nur eine oder mehrere
Versteigerungen zugleich abgehalten hat.

Jn jeder einzelnen Angelegenheit dürfen höchstens zwei
Reisen, die eine zur Uebernahme und Abschätzung der Sachen,
falls hierzu eine Reife verlangt wird, und die andere zur
Abhaltung der Versteigerung liquidirt werden.
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§ 5.
Kommt es nicht zur Abhaltung der bereits ein eleiteten

und angeordneten Versteigerung, so erhält der Vätei erer,
wenn die Versteigerung erst in dem zu ihrer haetung

bestimmten Termine elbst rückgängig wird, außer den
Unslagen zwei Dritt e, sonst aber ein Viertheil von dem
im § 1 bestimmten rozentsape  
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Dieser wird, wenn eine Abfchätzung vorangegangen ist,
nach dem Betrage des Taxwerthes, sonst aber nach dein
marktgängigen Preise der Gegenstände oder auf Grund einer
besonders zu veranlassenden Schätzung berechnet. Reisekosten
werden in diesen Sinnen besonders vergütigt, wenn der Ver-
steigerer wirklich e e Reise hat unternehmen müssen und der
Taxwerth oder die Forderung 150 Mark übersteigt.

Diese Gebührentaxe tritt mit dem Tage ihrer Ver-
öffentlichung im Umtsblatt in Kraft.

Der Regierungs-Präsident
Dr. v. Heydebrand und der Lasa.

Oels, den 23. Oktober 1902.
Vorstehende Gebührentaxe bringe ich hiermit zur allge-

meinen Kenntniß.

Nr. 460. Oels, den 23. Oktober 1902.

Es ist in letzter Zeit wiederum vorgekommen, daß zu
auswärtigen Feuern feine Lösehhilfe aus der Umgegend
entsendet worden ist.

Von einer weiteren Verfolgung in den vorliegenden
Fällen will ich lediglich wegen der ungünstigen Witterungs-
veBhältnifstz die hier zu berücksichtigen gewesen sind, Abstand
ne men.

Gleichzeitig aber mache ich die Ortsbehörden wiederholt
darauf aufmerksam, daß nach § 17 der Polizei-Verordnung
vom 26. März 1887 (Amtsblatt Seite 1092 die Feuerlösch-
hilfe nach auswärts ohne Rücksicht auf d e sinne: nnd
Kreisgrenze bis auf eine Entfernung von
71x2 Kilometern zu leisten ist.

Erscheint es zweifelhaft, ob ein ausgebrochenes Feuer
noch innerhalb einer Entfernung von 71/2 Kilometer liegt,
so hat die Absendung der Löschhilfe in jedem Falle zu erfolgen.

Nr. 461. Oels, den 21. Oktober 1902.

Ich bringe hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß das
neue Statut für die Schlesische landwirthschaftliche Berufs-
genossenschaft nunmehr im Druck fertiggeftellt und bei der
Schlesischen Druckerei-Genvssenschaft in Vreslau 1., Altbüßer-
straße Nr., 42 gegen 13 Pf. pro Exemplar (wozu eventl.
das entsprechende Porto tritt) käuflich zu haben ist.

Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.

Nr. 462. Oels, den 28. Oktober 1902.
Jn Abänderung meiner - Kreisblatt-Bekanntmachung vom

13. März d. Js. bringe ich zur öffentlichen Kenntniß, daß
der Königliche Herr Regierungs-Präsident in Breslau als
Erkennungs-Nummern· für Kraftfahrzeuge dem Königlichen
Herrn Landrath in Groß-Wartenberg die No. K. 294—-296
zur Verfügung gestellt hat. .‚

Der Kreis Wohlau behalt sonach nur noch die
Nr. 297—300.

Oels, den 24. Oktober 1902.Nr. 463.
Den erren Standesbeamten des Kreises sind je ein

Geburts- , eiraths - und SterboNebenregister pro 1903

nebst den für das Jahr 1903 bestellten standesamtlichen
Formnlaren zugesandt worden.

Sollte einer der Herrn Standesbeamten bis zum
3. November nicht in den Besitz der n. Register und
Formnlnre gelangt sein, so ersuche ich , m r dies chleunigst
mitzutheilen.

 

Nebst zwei Wen-,
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2:222: 

Schlesifcher Thierschnnkakender für 1903 — 100 Stück
5 Mark — Verlag von Wilhelm Wolff in Nimptseh. —- Der Kalender
tritt mit diesem Jabrgange zum zwölftenmale in den Familienkreis.
Zunächst bringt er außer einem zuverlässigen Kalendarinm, evangelisch
oder katholisch je nach Bestellung in der ersten Spalte, charakteristischen
Monatsbilderu, Rüthseln, Vexirbild, humoristischen Thierdarstellnnaen,
das Lebensbild des um den schlesischen Thierschutz verdienten Striegauer
Lehrers Friedrich, dann Mittheilnngen über Thierschutz ans ver-
schiedenen Ländern. Der Landjugend wird zu Gemüthe geführt, wie
te es in ihrem etwaigen Dienstverhältniß mit den ihr anvertrauten
hieren nicht machen soll. Das im Kalender vielfach vertretene

humoristische Moment wird Interesse und Liebe für die Thierwelt
wetten. Der Kalender eignet sich zur Massenverbreitung, n. a. beispiels-
weise bei der Weihnachtseinbescheeruug der Gutsherrschaft an die Kinder
ihrer Arbeitsleute. Nach Ausstattung, Inhalt und Form verfolgt der
Kalender nach jeder Seite hin den praktischen Zweck des Thierschntzes,
und wir können daher denselben nur aufs wärmste empfehlen.

_—

Formulare
zur Hausliste, zum Personen-Verzeichnisz,
zur Stautssteuerliste, Gemeindesteuerliste

und Staatssteuerrolle,
sowie zum Verzeichnisz der physischen Personen
sind von heute ab tn der A. Ludwig’fchen Hofbnchdruckeret in Oels zu haben.

Auf der Feldmark Bohrau zur Vertilgung des Raub-
zeuges Gift ausgelegt.

Der Auktionator
empfiehlt sich zur Entgegennahme von Austrügemzur Ver-
steigernug ganzer Eoucurs- und Nachlaß-Bestande, sowie
aller Mobilien, Kleider, Betten. Wäsche, Gold- und

Silberwaareu 1e.
AnktionssCompZoir Breslzmerftrafze Nr. l.

JIIIIIIS Mach, Auktiouator.

tin-the Schnitzel ilsuachanuEatiau
offerirt bei baldiger Abnahme biuigft ä Pfund 12 m. und 16. M»

Attien-Zuckerfabrik Zduny. empfiehlt Otto seien

Plakate
über den Animus non denalurirlnn Spiritu-

sind in der A. Ludwlg’fchen Hosbuchdruckeret tu Oels zu haben.

 
\_
‚‘
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«
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Kirchliche Nachrichten
Gottesdienfte in der Schloßkirche zu Oels.

Am Reformationsfest.

*) .6auptgotteßbienft01/a lIhr: Herr Pastor
Biehler.

*) Nachmittags 2 Uhr: Herr Supers
intendent Ueberschär.

*) übgggqtgfßbienft 5 lIhr: Herr Paftor
mi .

Beichte früh 9 Uhr: Herr Pastor Fühler-
Montag, den 3. November, Abends 6 Uhr,

Missionsstunde: Herr Pastor Rähler.
Wochengottesdienstr

Donnerstag, den 6. November, früh 8‘/‚ Uhr:
Herr Pastor Kählen

Beichte früh 81/. Uhr: Herr Pastor Schmidt.
Jn der Papst-Kirche.

I) Mittags 11 Uhr Milititrgottesdienst:
Herr Snperintendent Ueberschär.

Amtswochu
1. für Taner und Trauungen: Herr

Pastor Biehler.
2. für Beerdigungen ans der Stadt: Herr

Pastor Kühlen
3. für Beerdigungen vom Lande: Herr

Pastor Schmidt. . "

*) Colleete für den Gustav AdolphsVereim

Muts der Stadt Das

vom 25. Oktober 1902.

 

Weizen, gelb . 15 30
Rog en ..... 13 40
G e ...... 13 40
Hafer ...... 13 50
Erber ...... 22 —
Kartoffeln 3 60
Heu ....... —-
Stroh (100 Kilong —   
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Nr. 464. Oels, den 23. Oktober 1902.
Vereidigt: Der Gärtner Johann Jarosch zu Würtemberg

als Schöffe und der Stellenbesitzer Johann
Aßmann zu Würtemberg als Hilfsschöffe für
die Gemeinde Würtemberg

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.

 

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Vriiese, den 29. Oktober 1902.
Unter den Schweinen des Gemeindevorstehers Stellen-

besitzers Limmeck in Briese ist der Ausbruch des Rothlaufes
amtlich festgestellt. Sperrmaßregeln sind angeordnet.

Der Amtssvorfteher.
J. V.

Scholtz.

Groß-Weigelsdors, den 25. Oktober 1902.
Die Schweineseuche unter den Schweinebeständen des

Freigutsbesitzers Reinhold Lode, der Bauergutsbesitzer
Adolf Lode, Bünttg und Fritz Scholz, sowie des Frei-
stellenbesitzers Gottlieb Schubert, sämmtlich aus Groß-
Weigelsdorf ist erloschen, Gehöftssperre aufgehoben.

Der Amsvorsteher.
J. V.:
Lode  

Oels, den 27. Oktober 1902.

Bekanntmachung.
Am Abend des 24. Oktober 1902 zwischen 71/: und

8% Uhr ist in dem katholischen Pfarrhause zu Kaulwitz, Kreis
Namslau, ein Einbruchsdiebstahl in Verbindung mit Raub
begangen worden, wobei ca. 200 Mark bares Geld entwendet
wurde. Es wird vermuthet, daß bei der That zwei Personen
thätig gewesen sind. Am Thatorte hat der Räuber einen
sechsläufigen Revolver, das Heft eines Stemmeisens, einen
Zimmermannsbohrer, eine Wintermütze aus schwarzem Plüsch,
eine vier Meter lange Leiter, eine Strickleiter und ein roth-
graues Taschentuch, gezeichnet J. R., zurückgelassen

Der eine der Thäter wird, wie folgt, beschrieben: Etwa
30—40 Jahre alt, mittlere Größe, dunkler Schnurrbart
und dunkle Gesichtsfarbe, abgetragener dunkler Jacketanzug.

Alle diejenigen, welche über Person und Aufenthalt der
Thäter nähere Angaben zu machen wissen, wollen schleunige
Nachricht zu den Akten 3. J. 1416/02 senden oder der
nächsten Polizeibehörde Mittheilung machen.

Der Erste Staatsanwalt
 




